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Synopse Vereinssatzung Freie Sportvereinigung Schwenningen e.V. 

Aktuelle Vereinssatzung der  

FSV- Schwenningen: 

 

Von der Mitgliederversammlung am 27.10.2023 

beschlossen und trat nach Bestätigung des Amtsgerichts 

Freiburg (Vereinsregister) 

am in Kraft. 

Vorschlag Änderung der Vereinssatzung der 

FSV Schwenningen: 

 

Folgender Vorschlag wird während der 

Mitgliederversammlung am 20.06.2025 zum 

Beschluss vorgelegt. 

Änderungen sind rot markiert. 
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§ 1 Name, Sitz, Farben, Geschäftsjahr  

 
1. Die Freie Sportvereinigung Schwenningen e.V. hat 

ihren Sitz in Villingen-Schwenningen, Stadtbezirk 

Schwenningen.  

 

2. Sie ist in das Vereinsregister Nr. VR 600339 beim 

Amtsgericht Freiburg eingetragen.  

 

3. Die Farben des Vereins sind grün-weiß 

  

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr  

 
5. Der Verein ist Mitglied des Württembergischen 

Landessportbundes und des Deutschen Turnerbundes. 

Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für 

sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und 

Ordnungen des Württembergischen 

Landessportbundes, des Deutschen Turnerbundes und 

deren Mitgliederverbände, deren Sportarten im Verein 

betrieben werden.  
 

§ 1 Name, Sitz, Farben, Geschäftsjahr  

 
1. Die Freie Sportvereinigung Schwenningen e.V. hat 

ihren Sitz in Villingen-Schwenningen, Stadtbezirk 

Schwenningen.  

 

2. Sie ist in das Vereinsregister Nr. VR 600339 beim 

Amtsgericht Freiburg eingetragen.  

 

3. Die Farben des Vereins sind grün-weiß 

  

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr  

 
5. Der Verein ist Mitglied des Württembergischen 

Landessportbundes und des Deutschen Turnerbundes. 

Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für 

sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und 

Ordnungen des Württembergischen 

Landessportbundes, des Deutschen Turnerbundes und 

deren Mitgliederverbände, deren Sportarten im Verein 

betrieben werden.  
 

§ 2 Zweck des Vereins  

 
1. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des 

Sports. Der Satzungszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch die Förderungen sportlicher 

Übungen und Leistungen. Der Verein setzt sich zur 

Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und 

unter Ausschluss von parteipolitischen, rassistischen 

und konfessionellen Gesichtspunkten der Gesundheit 

der Allgemeinheit, insbesondere der Jugend zu 

dienen.  

 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig – er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und erhalten 

bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder 

Aufhebung des Vereins weder einbezahlte Beiträge 

zurück, noch haben sie irgendeinen Anspruch auf 

Vereinsvermögen. 

 

3. Der Verein behält es sich vor, einzelnen 

Vorstandsmitgliedern für besonders zeitaufwändige 

Tätigkeiten eine Vergütung zukommen zu lassen. 

 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 

des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

§ 2 Zweck des Vereins  

 
5. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des 

Sports. Der Satzungszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch die Förderungen sportlicher 

Übungen und Leistungen. Der Verein setzt sich zur 

Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und 

unter Ausschluss von parteipolitischen, rassistischen 

und konfessionellen Gesichtspunkten der Gesundheit 

der Allgemeinheit, insbesondere der Jugend zu 

dienen.  

 

6. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig – er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und erhalten 

bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder 

Aufhebung des Vereins weder einbezahlte Beiträge 

zurück, noch haben sie irgendeinen Anspruch auf 

Vereinsvermögen. 

 

7. Der Verein behält es sich vor, einzelnen 

Vorstandsmitgliedern für besonders zeitaufwändige 

Tätigkeiten eine Vergütung zukommen zu lassen. 

 

8. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 

des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

https://dejure.org/gesetze/AO/52.html
https://dejure.org/gesetze/AO/52.html
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§ 3 Mitgliedschaft  

 
1. Der Verein besteht aus: 

➔ Sporttreibenden Mitgliedern aller 

Altersstufen (Aktive) 

➔ Nichtsporttreibenden Mitgliedern aller 

Altersstufen (Passive) 

➔ Ehrenmitgliedern.  

 

2. Alle Mitglieder des Vereins haben Rechte und 

Pflichten gemäß der FSV-Satzung. 

 

§ 3 Mitgliedschaft  

 
1. Der Verein besteht aus: 

➔ Sporttreibenden Mitgliedern aller 

Altersstufen (Aktive) 

➔ Nichtsporttreibenden Mitgliedern aller 

Altersstufen (Passive) 

➔ Ehrenmitgliedern.  

 

2. Alle Mitglieder des Vereins haben Rechte und 

Pflichten gemäß der FSV-Satzung. 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft  

 
1. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch einen 

Beschluss des Vorstandes aufgrund eines schriftlichen 

Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist. 

Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der 

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

 

2. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den 

Vorstand, die keiner Begründung bedarf, ist 

unanfechtbar. 

 

3. Personen, die sich um die Förderung des Sports und 

der Jugend besonders verdient gemacht haben, können 

auf Beschluss des Vorstands zu Ehrenmitgliedern 

ernannt werden.  

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft  

 
1. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch einen 

Beschluss des Vorstandes aufgrund eines schriftlichen 

Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist. 

Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der 

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

 

2. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den 

Vorstand, die keiner Begründung bedarf, ist 

unanfechtbar. 

 

Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend 

besonders verdient gemacht haben, können auf Beschluss des 

Vorstands zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  

 
1. Die Mitgliedschaft eines Mitglieds endet durch 

Austritt, Ausschluss oder Tod. 

 

2. Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche 

Erklärung an den Vorstand bis spätestens 30. 

September und wird mit Ende des laufenden 

Kalenderjahres wirksam, sofern die 

Mindestmitgliedschaftsdauer von einem Jahr bis dahin 

erfüllt ist. 

Für die Austrittserklärung Minderjähriger sind die für 

den Aufnahmeantrag geltenden Regelungen 

entsprechend zu beachten. Mit Ende der 

Mitgliedschaft erlöschen die sich aus der Satzung 

ergebenden Rechte und Pflichten.  

Bei Austritt müssen alle Gegenstände, die vom Verein 

zur Benützung überlassen wurden, zurückgegeben 

werden.  

 

3. Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den 

Vorstand beschlossen werden, wenn das Mitglied 

➔ die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen 

oder die Interessen des Vereins verletzt 

➔ die Anordnungen oder Beschlüsse der 

Vereinsorgane nicht befolgt  

➔ gröblich gegen die Vereins- und 

Sportkameradschaft verstößt  

➔ mit der Zahlung seiner finanziellen 

Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz 

zweimaliger schriftlicher Mahnung im 

Rückstand ist.  

Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat 

der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu geben, 

sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu 

ist das Mitglied unter Einhaltung einer 

Mindestfrist von 10 Tagen schriftlich 

aufzufordern. Die Entscheidung über den 

Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem 

Betroffenen mittels eingeschriebenem Brief 

bekannt zu geben.  

Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem 

Betroffenen ein Berufungsrecht an den Vereinsrat 

zu.  

 

4. Der Vorstand ist berechtigt, gegen Mitglieder, auch 

solche, die ausgeschlossen wurden, bei verursachten 

Schäden Regressansprüche geltend zu machen.  
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aufzufordern. Die Entscheidung über den 

Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem 
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Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem 
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§ 6  Beiträge und Dienstleistungen 

 
1. Die ordentlichen Mitglieder sind zur Entrichtung von 

Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der Beiträge, der 

Aufnahmegebühren und der Umlagen werden von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. Durch die 

Mitgliederversammlung können auch sonstige 

Dienstleistungen, die von den Mitgliedern zu 

erbringen sind, beschlossen werden. Einzelheiten 

regelt die Beitragsordnung des Vereins, die von der 

Mitgliederversammlung beschlossen wird.  

 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

 

3. Der Vorstand kann in besonders gelagerten Fällen 

einzelne Mitglieder von der Beitragszahlung befreien.  

 

4. Die Mitgliederversammlung kann Zusatzbeiträge und 

Umlagen festsetzen. 

§ 6  Beiträge und Dienstleistungen 

 
1. Die ordentlichen Mitglieder sind zur Entrichtung von 

Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der Beiträge, der 

Aufnahmegebühren und der Umlagen werden von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. Durch die 

Mitgliederversammlung können auch sonstige 

Dienstleistungen, die von den Mitgliedern zu 

erbringen sind, beschlossen werden. Einzelheiten 

regelt die Beitragsordnung des Vereins, die von der 

Mitgliederversammlung beschlossen wird.  

 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

 

3. Der Vorstand kann in besonders gelagerten Fällen 

einzelne Mitglieder von der Beitragszahlung befreien. 

 

4. Die Mitgliederversammlung kann Zusatzbeiträge und 

Umlagen festsetzen. Die Zusatzbeiträge dürfen 

jährlich 150 % des Mitgliedsbeitrages, also 180,00 

€, nicht überschreiten.  

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 
1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die 

Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der 

Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind 

verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und 

alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem 

Zweck des Vereins entgegensteht.  

 

2. Jedes über 16 Jahre alte Mitglied ist berechtigt, an der 

Willensbildung im Verein durch Ausübung des 

Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts in der 

Mitgliederversammlung teilzunehmen und hat aktives 

und passives Wahlrecht.  

Mitglieder sind jedoch erst nach vollendetem 18. 

Lebensjahr für ein Amt im Vorstand, als 

Abteilungsleiter/in oder dessen Stellvertreter/in und 

als Kassenprüfer/in wählbar.  

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Einrichtungen des Vereins zu benutzen.  

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 
1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die 

Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der 

Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind 

verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und 

alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem 

Zweck des Vereins entgegensteht.  

 

2. Jedes über 16 Jahre alte Mitglied ist berechtigt, an der 

Willensbildung im Verein durch Ausübung des 

Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts in der 

Mitgliederversammlung teilzunehmen und hat aktives 

und passives Wahlrecht.  

Mitglieder sind jedoch erst nach vollendetem 18. 

Lebensjahr für ein Amt im Vorstand, als 

Abteilungsleiter/in oder dessen Stellvertreter/in und 

als Kassenprüfer/in wählbar.  

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Einrichtungen des Vereins zu benutzen. 

§ 8 Organe  

 

Organe des Vereins sind  

 

➔ die Mitgliederversammlung. 

 

➔ der Vereinsrat. 

 

➔ der Vorstand. 

 

➔ der Ältesten-Beirat.   

§ 8 Organe  

 

Organe des Vereins sind  

 

➔ die Mitgliederversammlung. 

 

➔ der Vereinsrat. 

 

➔ der Vorstand. 

 

der Ältesten-Beirat. 
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§ 9 Mitgliederversammlung 

 
1. Der Vorstand beruft alljährlich eine 

Mitgliederversammlung ein, die spätestens 12 Monate 

nach Abschluss des Geschäftsjahres stattfinden muss. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind Ereignisse 

höherer Gewalt und/oder pandemisch bedingte 

Gründe im Rahmen der zugelassenen Bestimmungen 

bzw. Fristen. 

 

Die Mitglieder müssen spätestens 2 Wochen vorher 

durch eine lokale Tageszeitung und/oder die dafür 

geeigneten digitalen Kommunikationskanäle unter 

Mitteilung der Tagesordnung eingeladen werden.  

 

Folgende Punkte sind gegebenenfalls in die 

Tagesordnung aufzunehmen: 

 

➔ Entgegennahme und Genehmigung der 

Jahresberichte des Vorstandes und der 

Abteilungsleiter/innen  

➔ Entgegennahme der Berichte der 

Kassenprüfer/innen und Neuwahl der 

Kassenprüfer/innen 

➔ Entlastung des Vorstandes  

➔ Wahl des Vorstandes und der Beisitzer/innen  

➔ Beschlussfassung über vom Vorstand, 

Vereinsrat, Ältesten-Beirat und den 

Mitgliedern im Rahmen der in Ziffer 2 

festgelegten rechtzeitig eingebrachten 

Anträge 

➔ Festsetzung der Beiträge, 

Aufnahmegebühren, etwaige Zusatzbeiträge 

und Umlagen  

➔ Beschlussfassung über Satzungsänderungen 

und Auflösung des Vereins.  

 

2. Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind 

mindestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung 

dem Vorstand schriftlich mit Begründung 

einzureichen.  

 

3. Die Leitung der Mitgliederversammlung wird von den 

drei vorsitzenden Vorständen ernannt. Grundsätzlich 

sind alle Vorstandsmitglieder leitungsberechtigt. 

Mindestens eines der vorsitzenden 

Vorstandsmitglieder muss hierbei anwesend sein. 

 

4. Über die Mitgliederversammlung ist eine 

Niederschrift aufzunehmen, die von mindestens einem 

der vorsitzenden Vorstände bzw. des Schriftführers zu 

unterzeichnen ist. Für abwesende bzw. alle anderen 

Vorstandsmitglieder muss diese zur Kenntnisnahme 

zur Verfügung gestellt werden.  

 

§ 9 Mitgliederversammlung 

 
1. Der Vorstand beruft alljährlich eine 

Mitgliederversammlung ein, die spätestens 12 Monate 

nach Abschluss des Geschäftsjahres stattfinden muss. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind Ereignisse 

höherer Gewalt und/oder pandemisch bedingte 

Gründe im Rahmen der zugelassenen Bestimmungen 

bzw. Fristen. 

 

Die Mitglieder müssen spätestens 2 Wochen unter 

Mitteilung der Tagesordnung eingeladen werden. 

Die Einladung ist in der Neckarquelle, 

Samstagsausgabe, zu veröffentlichen. 

 

Daneben kann eine Einladung in Textform 

erfolgen. 

 

Folgende Punkte sind gegebenenfalls in die 

Tagesordnung aufzunehmen: 

 

➔ Entgegennahme und Genehmigung der 

Jahresberichte des Vorstandes und der 

Abteilungsleiter/innen  

➔ Entgegennahme der Berichte der 

Kassenprüfer/innen und Neuwahl der 

Kassenprüfer/innen 

➔ Entlastung des Vorstandes  

➔ Wahl des Vorstandes und der Beisitzer/innen  

➔ Beschlussfassung über vom Vorstand, 

Vereinsrat, Ältesten-Beirat und den 

Mitgliedern im Rahmen der in Ziffer 2 

festgelegten rechtzeitig eingebrachten 

Anträge 

➔ Festsetzung der Beiträge, 

Aufnahmegebühren, etwaige Zusatzbeiträge 

und Umlagen  

➔ Beschlussfassung über Satzungsänderungen 

und Auflösung des Vereins.  

 

2. Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind 

mindestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung 

dem Vorstand schriftlich mit Begründung 

einzureichen.  

 

3. Die Leitung der Mitgliederversammlung wird von den 

drei vorsitzenden Vorständen ernannt. Grundsätzlich 

sind alle Vorstandsmitglieder leitungsberechtigt. 

Mindestens eines der vorsitzenden 

Vorstandsmitglieder muss hierbei anwesend sein. 

 

4. Über die Mitgliederversammlung ist eine 

Niederschrift aufzunehmen, die von mindestens einem 

der vorsitzenden Vorstände bzw. des Schriftführers zu 

unterzeichnen ist. Für abwesende bzw. alle anderen 
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5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 

die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache 

Stimmenmehrheit. Ungültige Stimmen und 

Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.  

 

6. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung 

des Vereins erfordern eine Mehrheit von Dreiviertel 

der erschienenen Mitglieder, ungültige Stimmen 

werden nicht mitgezählt.  

 

7. Für die weiteren Förmlichkeiten des Ablaufs und der 

Beschlussfassung (einschließlich Wahlen) ist die 

Geschäftsordnung, die vom Vereinsbeirat zu 

beschließen ist, maßgeblich. 

 

8. Die Mitgliederversammlung kann als 

Präsenzveranstaltung nach Absatz 1 und/oder als 

virtuelle Versammlung stattfinden. Zur 

Präsenzversammlung treffen sich alle Teilnehmenden 

an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle 

Versammlung erfolgt durch Einwahl der 

Teilnehmenden in eine Video-und/oder 

Telefonkonferenz (virtuelle Mitgliederversammlung). 

Eine Kombination aus Präsenzversammlung und 

virtueller Versammlung ist zulässig, indem den 

Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, an der 

Präsenzversammlung mittels Video-oder 

Telefonkonferenz teilzunehmen (hybride 

Mitgliederversammlung). Die virtuelle bzw. die 

hybride Mitgliederversammlung sind gegenüber der 

präsenten Mitgliederversammlung nachrangig.  

 

9. Der Vorstand entscheidet über die in Absatz 7 

eröffneten Optionen nach seinem Ermessen und teilt 

dies allen Mitgliedern in der Einladung mit. Virtuelle 

Mitgliederversammlungen finden in einem nur für 

Mitglieder zugänglichen Chatroom oder per Video 

oder Telefonkonferenz statt. Lädt der Gesamtvorstand 

zur einer in Teilen oder komplett virtuellen 

Versammlung ein, dann teilt er rechtzeitig vor 

bekannt gegebenem Beginn per E-Mail die 

Einwahldaten für die Video-und/oder 

Telefonkonferenz mit. Die sonstigen Bedingungen 

dieser hybriden oder virtuellen 

Mitgliederversammlung richten sich nach den 

allgemeinen Bestimmungen über die 

Mitgliederversammlung.  
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§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung  

 
Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen 

einberufen. 

 

Hierzu ist er verpflichtet, wenn es das Interesse des Vereins 

erfordert oder wenn die Einberufung von einem Viertel aller 

stimmberechtigter Vereinsmitglieder unter der Angabe des 

Zwecks und des Grundes gegenüber dem Vorstand verlangt 

wird. Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat die 

gleichen Befugnisse wie die ordentliche 

Mitgliederversammlung. Im Übrigen gelten für die 

außerordentliche Mitgliederversammlung die Bestimmungen 

wie für die ordentliche Mitgliederversammlung. 
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§ 11 Vereinsrat 

 
1. Dem Vereinsrat gehören an:  

➔ Die Mitglieder des Vorstandes 

➔ Die Abteilungsleiter/innen oder deren 

Stellvertreter/innen 

➔ Bis zu 7 weitere Beisitzer/innen.  

 

2. Sitzungen des Vereinsrats sind mindestens einmal 

halbjährlich durchzuführen. 

 

3. Aufgabe des Vereinsrates ist es, den Vorstand in den 

in § 11, Abschnitt 4 genannten Punkten zu 

unterstützen und zu beraten. Er hat bei Bedarf auf 

Ersuchen des Vorstandes Mitarbeiter zur Verfügung 

zu stellen. Jedes Mitglied des Vereinsrates hat eine 

Stimme, Stimmübertragung ist unzulässig. Die 

Mitglieder des Vereinsrates werden auf zwei Jahre 

gewählt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 

Vereinsratsmitgliedes kann der Vorstand bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung ein neues Mitglied 

kommissarisch berufen. 

 

4. Dem Vereinsrat obliegt:  

➔ Die Beschlussfassung über den 

Haushaltsplan 

➔ Die Beschlussfassung über Ordnungen des 

Vereins  

➔ Die Beschlussfassung über die Gründung 

und über die Auflösungen von Abteilungen    

➔ Entscheidung über Beschwerden, gegen die 

vom Vorstand nach § 16, 

(a) und (b) verhängten Strafen. 

➔ Entscheidung über den Ausschluss eines 

Mitgliedes.  

 

5. Der Vereinsrat tritt zusammen, wenn 

➔ der Vorstand es für erforderlich hält  

➔  ein Viertel der Mitglieder des Vereinsrates 

für die Berufung eintreten. 

 

6. Die Einberufung des Vereinsrates erfolgt schriftlich 

oder telefonisch durch den Schriftführer und muss in 

der Regel 8 Tage, in Ausnahmefällen 3 Tage vor 

Sitzungsdatum dem Vereinsratsmitglied bekannt sein. 

Die Mitteilung einer Tagesordnung ist nicht zwingend 

vorgeschrieben.  

 

7. Die Beschlüsse des Vereinsrates sind endgültig. Der 

Rechtsweg bleibt unberührt. 
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§ 12 Vorstand 

 
1. Den Vorstand bilden 

➔ Drei gleichberechtigte vorsitzende 

Vorstandsmitglieder 

➔ der/die Beisitzenden 

➔ der/die Schriftführer/in 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind 

drei gleichberechtigte vorsitzende 

Vorstandsmitglieder, nach folgenden 

Zuständigkeitsbereichen gegliedert:  

➔ Vorstand der Finanzen 

➔ Vorstand für Infrastruktur 

➔ Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 

Alle drei gewählten BGB-Vorstände sind gerichtlich und 

außergerichtlich grundsätzlich allein vertretungsberechtigt.  

Bei nicht-finanziellen Entscheidungen im Innenverhältnis 

bedarf es unter den drei BGB-Vorständen zwingend einer 

einfachen Mehrheit. 

Bei außerordentlichen (u.a. außerhalb der verabschiedeten 

Abteilungsetats) finanziellen oder finanzgebundenen 

Entscheidungen bedarf es zusätzlich der Zustimmung aller drei 

Vorstände. 

 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung 

grundsätzlich für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Die Wahl des Vorstandes für Infrastruktur sowie des 

Vorstandes für Öffentlichkeitsarbeit erfolgt jeweils in 

den Jahren mit den geraden Jahreszahlen, die Wahl 

des Vorstandes für Finanzen und des/der 

Schriftführer/in erfolgt in den Jahren mit den 

ungeraden Jahreszahlen. Wird die Wahl eines 

Vorstandsmitglieds in einem anderen Jahr als für die 

jeweilige Funktion vorgesehen erforderlich, begrenzt 

sich die Amtsperiode des gewählten 

Vorstandsmitglieds auf ein Jahr. Der Vorstand bleibt 

bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. 

 

4. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 

Vorstandmitgliedes kann der Vorstand bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung ein neues Mitglied 

kommissarisch berufen.  

 

5. Der Vorstand erledigt alle laufenden 

Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm 

die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist für alle 

Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung 

einem anderen Vereinsorgan in einem 

Aufgabenverteilungsplan zugewiesen sind. Die 

Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder 

sollen in einem Aufgabenverteilungsplan festgelegt 

werden. 

 

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

einfache Mehrheit der drei gleichgestellten 
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Vorstände. 

Für den Fall, dass einer der drei Vorstände an der 

Teilnahme verhindert ist, müssen für dieses 

abwesende Vorstandsmitglied am selben Abend, 

jedoch spätestens nach 7 Tagen Gelegenheit gegeben 

werden, sich zu äußern. Dies reicht in elektronischer 

Schriftform aus. 

Der Vorstand ist grundsätzlich ohne Rücksicht auf 

die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

  

7. Bei Stimmengleichheit in der Vorstandschaft für oder 

gegen eine wichtige Entscheidung ist der Ältesten-

Beirat hinzuzuziehen. Mit diesem hinzugezogenen 

Ältesten-Beirat ist eine mehrheitlich gefundene 

Entscheidung bindend.  
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§ 13 Ältesten-Beirat  

 
1. Der Ältesten-Beirat besteht aus maximal 3 Personen 

und wird durch die Mitgliederversammlung unter den 

Vereinsmitgliedern gewählt. 

 

2. In den Ältesten-Beirat kann nur gewählt werden, wer 

das 50.Lebensjahr erreicht hat und eine mindestens 

fünfjährige Mitgliedschaft im Verein nachweisen 

kann.  

 

3. Die Mitglieder des Ältesten-Beirats werden auf 2 

Jahre gewählt. Die Ältesten-Beiratsmitglieder bleiben 

bis zur Nachwahl ihrer Nachfolger im Amt.  
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§ 14 Ordnungen 

 

Zur Durchführung dieser Satzung gibt sich der Verein 

nachfolgend aufgeführte Ordnungen: 

 

➔ Geschäftsordnung  

➔ Beitragsordnung  

➔ Jugendordnung  
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§ 15 Abteilungen 

   

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen 

Abteilungen oder werden im Bedarfsfalle durch 

Beschluss des Vereinsrats gegründet. 

 

2. Die Abteilung wird durch den/die Abteilungsleiter/in 

und gegebenenfalls durch dessen Stellvertreter/in 

geleitet. Er/Sie kann Mitarbeiter/innen feste Aufgaben 

übertragen.  

 

3. Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden in der 

Abteilungsversammlung gewählt oder vom Vorstand 

eingesetzt. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den 

Organen des Vereins verantwortlich.  

 

4. Die Abteilungen verwalten die ihnen durch den 

Haushaltplan zugewiesenen Mittel selbständig. Sie 

dürfen Verbindlichkeiten nur für satzungsmäßige 

Zwecke im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel 

eingehen. Ausgaben über 500,00 € müssen mit dem 

Vorstand abgestimmt werden. Die Kassenführung 

kann jederzeit von Mitgliedern des Vorstandes geprüft 

werden.  

 

5. Der/die Abteilungsleiter/in kann bei Verstößen, wie in 

§ 5 Ziffer 3 genannt, vom Vorstand des Amtes 

enthoben werden. 
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§ 16 Kinder-und Jugendschutzbestimmungen 

 
(1) Die Freie Sportvereinigung Schwenningen e.V. 

verpflichtet sich, die Qualifizierung seiner ehren- und 

nebenamtlich tätigen Mitarbeiter für ihre Tätigkeit in 

der Kinder- du Jugendarbeit sicher zu stellen und das 

Präventions- und Schutzkonzept seines Verbandes 

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der 

alltäglichen Kinder- und Jugendarbeit umzusetzen. 

 

(2) In Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und 

Jugendhilfe im Sinne von § 3 Abs. 2 SGB VIII 

erbringt der freie Träger Angebote der Jugendhilfe, 

entsprechend § 2 Abs. 2 SGB VIII oder beteiligt sich 

an einer anderen Aufgabe im Sinne des § 76 Abs. 1 

SGB VIII, die von der öffentlichen Jugendhilfe 

finanziert werden. 

 

(3) Die FSV benennt dem zuständigen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe die Tätigkeiten aufgrund 

derer wegen Art, Intensität und Dauer des Kontakts zu 

Kindern und Jugendlichen ein erweitertes 

Führungszeugnis von ehren- und nebenamtlich 

Tätigen vorzulegen ist. Dies stellt jedoch keinen 

abschließenden Katalog dar und entbindet den Träger 

der freien Jugendhilfe nicht von der Verantwortung, 

auf jeden Fall auch bei dort nicht genannten 

Tätigkeiten eine Überprüfung anhand der Kriterien 

vorzunehmen und sich unter Umständen ein 

erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Die 

Entscheidung darüber, ob ein erweitertes 

Führungszeugnis vorgelegt werden muss, ist vom 

freien Träger zu dokumentieren. 

 

(4) Die FSV verpflichtet sich, keine ehren- bzw. 

nebenamtlich Tätigen, die rechtskräftig wegen einer 

Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 

181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, 225, 232 bis 

233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches 

(StGB) verurteilt worden sind, im Rahmen der 

Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen. 

 

(5) Das erweiterte Führungszeugnis darf bei der Vorlage 

nicht älter als drei Monate sein. Spätestens nach fünf 

Jahren ist ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis 

vorzulegen. Die Einsichtnahme in das erweiterte 

Führungszeugnis ist vom freien Träger zu 

dokumentieren. In diesem Zusammenhang sind die 

allgemeinen Datenschutzbestimmungen zu 

berücksichtigen. 

 

(6) Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses muss 

vor Beginn der ehren- oder nebenamtlichen Tätigkeit 

erfolgen, spätestens jedoch bis Ablauf einer 

dreimonatigen Übergangsfrist ab Unterzeichnung 

dieser Vereinbarung. 

§ 16 Kinder-und Jugendschutzbestimmungen 

 
(8) Die Freie Sportvereinigung Schwenningen e.V. 

verpflichtet sich, die Qualifizierung seiner ehren- und 

nebenamtlich tätigen Mitarbeiter für ihre Tätigkeit in 

der Kinder- du Jugendarbeit sicher zu stellen und das 

Präventions- und Schutzkonzept seines Verbandes 

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der 

alltäglichen Kinder- und Jugendarbeit umzusetzen. 
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SGB VIII, die von der öffentlichen Jugendhilfe 

finanziert werden. 

 

(10) Die FSV benennt dem zuständigen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe die Tätigkeiten aufgrund 
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Tätigen vorzulegen ist. Dies stellt jedoch keinen 

abschließenden Katalog dar und entbindet den Träger 

der freien Jugendhilfe nicht von der Verantwortung, 

auf jeden Fall auch bei dort nicht genannten 

Tätigkeiten eine Überprüfung anhand der Kriterien 

vorzunehmen und sich unter Umständen ein 

erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Die 

Entscheidung darüber, ob ein erweitertes 

Führungszeugnis vorgelegt werden muss, ist vom 

freien Träger zu dokumentieren. 

 

(11) Die FSV verpflichtet sich, keine ehren- bzw. 

nebenamtlich Tätigen, die rechtskräftig wegen einer 

Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 

181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, 225, 232 bis 

233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches 

(StGB) verurteilt worden sind, im Rahmen der 

Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen. 

 

(12) Das erweiterte Führungszeugnis darf bei der Vorlage 

nicht älter als drei Monate sein. Spätestens nach fünf 

Jahren ist ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis 

vorzulegen. Die Einsichtnahme in das erweiterte 

Führungszeugnis ist vom freien Träger zu 

dokumentieren. In diesem Zusammenhang sind die 

allgemeinen Datenschutzbestimmungen zu 

berücksichtigen. 

 

(13) Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses muss 

vor Beginn der ehren- oder nebenamtlichen Tätigkeit 

erfolgen, spätestens jedoch bis Ablauf einer 

dreimonatigen Übergangsfrist ab Unterzeichnung 

dieser Vereinbarung. 
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(7) Sollte eine ehren- oder nebenamtliche Tätigkeit so 

spontan und kurzfristig entstehen, dass eine Vorlage 

eines erweiterten Führungszeugnisses nicht möglich 

ist, ist eine Selbstverpflichtungserklärung von der 

betreffenden Person abzugeben. 

Sollte eine ehren- oder nebenamtliche Tätigkeit so spontan und 

kurzfristig entstehen, dass eine Vorlage eines erweiterten 

Führungszeugnisses nicht möglich ist, ist eine 

Selbstverpflichtungserklärung von der betreffenden Person 

abzugeben. 
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§ 17 Strafbestimmungen  

   

Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen die 

Mitglieder des Vereins verhängen, wenn sie gegen die Satzung 

oder die Ordnungen des Vereins verstoßen oder  

Wenn sie das Ansehen, die Ehre oder das Vermögen des 

Vereins schädigen:  

 

a) Verweis 

b) Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am 

Sportbetrieb und an Veranstaltungen des Vereins  

c) Ausschluss gemäß § 5 Ziffer 3 der Satzung.  

§ 17 Strafbestimmungen  

   

Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen die 

Mitglieder des Vereins verhängen, wenn sie gegen die Satzung 
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Vereins schädigen:  

 

a) Verweis 

b) Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am 

Sportbetrieb und an Veranstaltungen des Vereins  

Ausschluss gemäß § 5 Ziffer 3 der Satzung. 
§ 18 Kassenprüfer/in  

 
1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der 

stimmberechtigten Mitglieder mindestens zwei 

Kassenprüfer/innen, die weder dem Vorstand noch 

dem Vereinsrat angehören dürfen.  

 

2. Die Kassenprüfer/innen prüfen die 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege 

des Vereins, die Kassenführung der Abteilungen 

sowie sonstiger Kassen sachlich und rechnerisch und 

bestätigen dies durch ihre Unterschrift. Der 

Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht 

vorzulegen. 

 

3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die 

Kassenprüfer/innen zuvor dem Vorstand berichten. 

 

4. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte 

beantragen die Kassenprüfer/innen die Entlastung. 

 

5. Einzelheiten der Kassenprüfung regelt gegebenenfalls 

die Finanzordnung.  

§ 18 Kassenprüfer/in  

 
1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der 

stimmberechtigten Mitglieder mindestens zwei 

Kassenprüfer/innen, die weder dem Vorstand noch 

dem Vereinsrat angehören dürfen.  

 

2. Die Kassenprüfer/innen prüfen die 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege 

des Vereins, die Kassenführung der Abteilungen 

sowie sonstiger Kassen sachlich und rechnerisch und 

bestätigen dies durch ihre Unterschrift. Der 

Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht 

vorzulegen. 

 

3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die 

Kassenprüfer/innen zuvor dem Vorstand berichten. 

 

4. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte 

beantragen die Kassenprüfer/innen die Entlastung. 

 

5. Einzelheiten der Kassenprüfung regelt gegebenenfalls 

die Finanzordnung. 
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§ 19 Ehrungen  

 
1. Durch den Beschluss des Vorstandes können 

besonders verdiente und langjährige Mitglieder geehrt 

werden:  

➔ Sportlerehrung  

➔ Verleihung des silbernen Vereinsabzeichens  

➔ Verleihung des goldenen Vereinsabzeichens 

➔ Ehrenmitgliedschaft  

 

2. Die Sportler-Ehrung wird für außergewöhnliche 

sportlichen Leistungen vorgenommen. 

 

3. Das silberne Vereinsabzeichen wird für die 25-jährige 

Mitgliedschaft oder für besondere Verdienste 

verliehen. Die 25-jährige Mitgliedschaft wird ab 

Eintrittsdatum gerechnet. 

 

4. Das goldene Vereinsabzeichen wird für besonders 

außerordentliche Verdienste um den Verein verliehen.  

 

5. Die Ehrenmitgliedschaft kann bei langjähriger 

ehrenamtlicher Tätigkeit im Verein und bei 

besonderen Leistungen für Sport im Verein und für 

den Sport im Allgemeinen ausgesprochen werden. 

§ 19 Ehrungen  

 
1. Durch den Beschluss des Vorstandes können 

besonders verdiente und langjährige Mitglieder geehrt 

werden:  

➔ Sportlerehrung  

➔ Verleihung des silbernen Vereinsabzeichens  

➔ Verleihung des goldenen Vereinsabzeichens 

➔ Ehrenmitgliedschaft  

 

2. Die Sportler-Ehrung wird für außergewöhnliche 

sportlichen Leistungen vorgenommen. 

 

3. Das silberne Vereinsabzeichen wird für die 25-jährige 

Mitgliedschaft oder für besondere Verdienste 

verliehen. Die 25-jährige Mitgliedschaft wird ab 

Eintrittsdatum gerechnet. 

 

4. Das goldene Vereinsabzeichen wird für besonders 

außerordentliche Verdienste um den Verein verliehen.  

 

5. Die Ehrenmitgliedschaft kann bei langjähriger 

ehrenamtlicher Tätigkeit im Verein und bei 

besonderen Leistungen für Sport im Verein und für 

den Sport im Allgemeinen ausgesprochen werden. 
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§ 20 Auflösung des Vereins  

 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

Mitgliederversammlung mit der im § 9 festgelegten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden.  

 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 

Entgegenstehendes beschließt, sind 

sämtliche Vorstandsmitglieder die gemeinsam 

vertretungsberechtigten Liquidatoren des Vereins. 

 

3. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 

seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des 

Vereins an die Stadt Villingen-Schwenningen, die das 

Vermögen über einen Zeitraum von 2 Jahren 

treuhänderisch verwaltet. Sollte sich innerhalb dieses 

Zeitraumes ein neuer Verein mit den Zielen der Freien 

Sportvereinigung Schwenningen e.V. gründen, der 

ebenfalls als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, 

fällt diesem Verein das Vermögen zu. Treffen diese 

Voraussetzungen auf mehrere neu gegründeten 

Vereine zu, entscheidet die Stadt, wem das Vermögen 

zugeteilt wird; gegebenenfalls kann die Zuteilung 

auch an mehrere Vereine erfolgen.  

 

4. Sollte sich nach Ablauf von 2 Jahren kein neuer 

Verein mit obengenannter Zielrichtung bilden, muss 

das Vermögen von der Stadt unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur 

Förderung des Sports verwendet werden.  

§ 20 Auflösung des Vereins  

 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

Mitgliederversammlung mit der im § 9 festgelegten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden.  

 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 

Entgegenstehendes beschließt, sind sämtliche 

Vorstandsmitglieder, welche dem BGB-Vorstand 

angehören, also  

a. Vorstand der Finanzen 

b. Vorstand für Infrastruktur 

c. Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 

einzelvertretungsberichtigte Liquidatoren des 

Vereins. 

 

3. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 

seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des 

Vereins an die Stadt Villingen-Schwenningen, die das 

Vermögen über einen Zeitraum von 2 Jahren 

treuhänderisch verwaltet. Sollte sich innerhalb dieses 

Zeitraumes ein neuer Verein mit den Zielen der Freien 

Sportvereinigung Schwenningen e.V. gründen, der 

ebenfalls als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, 

fällt diesem Verein das Vermögen zu. Treffen diese 

Voraussetzungen auf mehrere neu gegründeten 

Vereine zu, entscheidet die Stadt, wem das Vermögen 

zugeteilt wird; gegebenenfalls kann die Zuteilung 

auch an mehrere Vereine erfolgen.  

 

4. Sollte sich nach Ablauf von 2 Jahren kein neuer 

Verein mit obengenannter Zielrichtung bilden, muss 

das Vermögen von der Stadt unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur 

Förderung des Sports verwendet werden. 

§ 21 Inkrafttreten und Reservebeschluss 

 

1. Diese Satzung wurde auf der ordentlichen 

Mitgliederversammlung am 27.10.2023 

beschlossen. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins 

Vereinsregister in Kraft. 

 

2. Soweit nach Einreichung der Satzungsänderungen 

und/oder der Neufassung der Satzung (Stand: 

24.06.2022), das Vereinsregister oder das 

zuständige Finanzamt hierzu Bedenken hat oder 

Teile der Satzungsregelungen beanstandet, ist der 

Vorstand gemäß § 12 Ziffer 2 dieser Satzung als 

gesetzlicher Vertreter nach § 26 BGB berechtigt, 

die entsprechenden Satzungskorrekturen 

verbindlich herbeizuführen. 
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